Begründung zur Notwendigkeit einer Katzenschutzverordnung

Im Rahmen der wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen in unserer Gesellschaft werden Katzen zunehmend ausgesetzt. Die Tierschutzvereine sind trotz intensiver Bemühungen nicht mehr in der Lage die Zahl der herrenlos herumstreunenden Katzen auf einem erträglichen Maß zu halten.
Katzen, so scheu sie auch sein mögen, sind keine Wildtiere sondern Haustiere, die auf den Menschen angewiesen sind und deshalb immer die Nähe menschlicher Ansiedlungen suchen. Anders als bei Wildtieren reguliert sich die Population bei unkastrierten Katzen nicht auf natürliche Weise. Katzen vermehren sich auch in verelendetem Zustand und trotz Hunger. Die Krankheits- und Sterberate ist bei verelendeten  Katzenpopulationen jedoch deutlich erhöht, hat aber auf  den stetigen Anstieg der Gesamtpopulation nur einen Dynamik mindernden Einfluss. Die Katzenpopulationen wachsen bis zu dem Gleichgewichtspunkt an, der die Geburtenrate mit der Sterberate ausgleicht. Mit einem halben Jahr ist die Katze geschlechtsreif, zweimal im Jahr bringt sie durchschnittlich vier bis sechs Welpen zur Welt, es sind sogar drei Würfe jährlich mit sechs bis acht Welpen möglich.
 Wir rechnen vor: 

„Angenommen, dass eine Katze zweimal im Jahr Nachwuchs bekommt, jeweils nur drei Junge pro Wurf überleben, ergibt dies rechnerisch nach einem Zeitraum von zehn Jahren die stattliche Anzahl von mehr als 80 Millionen Nachkommen“
Durch eine hohe Populationsdichte treten vermehrt Probleme auf
für den Menschen, für die Tiere, für die Umwelt, für die Wirtschaft
Hohe Populationsdichte bedeutet allgemein
· Leid für nicht artgerecht lebende scheue und verwilderte Hauskatzen

· Störender Einfluss auf die Umwelt, das natürliche Gleichgewicht und die Artenvielfalt

· Missachtung des EU-Abkommen zum Schutz der Heimtiere

· Moralische und hygienische Belästigung der Bevölkerung

· Nachbarschaftsstreit und Probleme mit Behörden wegen herrenlosen Katzenansammlungen
· Wirtschaftliche Schäden durch Eindringen der Tiere v.a. in Lebensmittel führende Betriebe

· Gefährdung des Straßenverkehrs 

Hohe Populationsdichte bedeutet gesundheitliche Gefährdung
· Zunehmenden Infektionsdruck und Durchseuchungsrate sowie Qualen kranker und / oder verletzter Katzen

· Verschärfung der Durchseuchungsrate bei reduzierten Gesundheitszustand , v.a. bei Fütterungsverboten etc.

· Gesundheitliche Gefährdung der von Menschen gehaltenen Tiere durch Infektionen und Parasiten, z.B. Leukose, FIV, FIP, Katzenschnupfen, Tollwut, Würmer oder Flohbefall u.a.

· Gesundheitliche Gefährdung von Menschen, v.a. mit ineffizientem Immunsystem wie Kinder, Senioren,
      HIV-Erkrankte, Diabetiker, Systemerkrankte, Asthmatiker, Tumorerkrankte, Schwangere…durch 
· Schmutz-Schmierinfektionen z.B.

· Toxoplasmose
· Durchfallerkrankungen mit Salmonellen, Shigellen, Yersinien, Campylobacter

· Coronaviren
· Parasitäre Erkrankungen z.B.

· Giardien

· Kokzidien

· Helmintosen mit Rund und Plattwürmern und möglichen Schäden an ZNS, Auge, 
         Muskulatur, innere Organe und Stoffwechsel

· Hauterkrankungen z.B.

· Flohdermatitis und Superinfektionen durch Kratzen oder Kratzverletzungen 

· Pilzinfektionen

· Tollwutinfektionsgefahr

Hohe Populationsdichte bedeutet für die Hilfsinitiativen und Behörden
· Finanziell und emotional unzumutbare Belastung für aktive Hilfsinitiativen bei stetig frustranen Bemühungen um die Reduktion der Katzenpopulationen
· Ausbeutung und Missachtung der Leistung der Hilfsinitiativen für die Gesellschaft, Städte, Gemeinden

· Volle Tierheime und Pflegestellen in Vereinen und unnötiger Druck durch den § 11 TSchG

· Unnötig hohe Kosten zu Lasten der Steuerzahler zur Versorgung der Katzen

· Verstoß gegen das TSchG und das Fundrecht durch Abweisung oder Aussetzen von Fundtieren bei Kapazitätsauslastungen

· Einsatz des § 16a des TSchG und unnötige Tötung von schwierig oder nicht veräußerbaren Katzen

